
Berufsintegrierender Dualer Masterstudiengang 
Soziale Dienste 
Ab 02/2019

Studienplan und Leistungsnachweis zum Modul 6 – Studienschwerpunkt 

Name: ______________________________________________ Matrikelnummer: ______________ 

Thema des Studienschwerpunkts: ______________________________________________________ 

besprochen am: 

  Datum     Unterschrift Studierende*r Unterschrift Betreuer*in 

Lehrveranstaltung / Teilmodule 

Titel der Veranstaltung / 
Veranstaltungsnummer 

Lehrende*r Semester Leistungsdatum1 SWS LP Unterschrift 

SoSe/WiSe 

20....

SoSe/WiSe 

20....

SoSe/WiSe 

20....

Modulprüfung 

Prüfungsform Prüfer*in Semester Prüfungsdatum2 Note LP Unterschrift 

 schriftlich mündlich
SoSe/WiSe 

20....
3 

Institutsstempel 3 

1 Datum der Erbringung der Leistung, z.B. letzter Seminartag. 
2 Datum der Prüfung, z.B. Klausurtermin, Abgabe einer Hausarbeit, Tag einer mündlichen Prüfung. 
3 Bitte vollständig ausgefüllt und gestempelt an das Prüfungsamt weiterleiten. Nicht vollständig ausgefüllte bzw. nicht 
gestempelte Leistungsnachweise können nicht bearbeitet werden. 



Berufsintegrierender Dualer Masterstudiengang 
Soziale Dienste 
Ab 02/2019

Organisatorische Durchführung im Modul 6 – Studienschwerpunkt 

1. Für den Studienschwerpunkt ist ein individueller Studienplan mit einer Betreuerin oder einem 
Betreuer vorab im ersten Studienjahr, spätestens während der 2. Veranstaltung für dieses Modul 
zu besprechen und schriftlich festzuhalten.

2. Die Betreuerin/ der Betreuer ist in der Regel (hauptamtlich) Lehrende*r des Instituts SOP. 
Diese*r sollte möglichst den gewählten Studienschwerpunkt (Soziale Dienste in der 
Kinder- und Jugendhilfe oder Soziale Dienste am Arbeitsmarkt) fachlich vertreten bzw. im 
Rahmen des gewählten Schwerpunkts regelmäßig Veranstaltungen anbieten.

3. Mindestens eine Lehrveranstaltung (oder eine vergleichbare Leistung; s.u.) sollte bei der 
Betreuerin/bei dem Betreuer absolviert werden.

4. Die 12 Leistungspunkte des Moduls 6 können wie folgt erworben werden:

9 Leistungspunkte sind zu erwerben durch 

o Frei wählbare Veranstaltungen des laufenden Lehrangebots der Universität Hildesheim bis
zu 9 LP (davon mind. 3 LP durch institutsinterne Leistungen) oder

o Forschungstätigkeit (institutsintern bis zu 6 LP; institutsextern bis zu 3 LP) oder

o vergleichbare Leistungen außerhalb der Hochschule, z.B. Studienleistungen an anderen
Hochschulen, Forschungsprojekte, Fortbildungen, Praxistätigkeiten (bis zu 3 LP); die
Beurteilung der Vergleichbarkeit der Leistungen erfolgt durch die Betreuerin/den Betreuer

3 Leistungspunkte sind zu erwerben durch 

o Modulprüfung

5. Die Modulprüfung wird bei der/dem Betreuer*in durchgeführt. Für die Ausgestaltung der
Modulprüfung gibt es drei Möglichkeiten:

1. Variante: mündlich
Mündliche Prüfungen sollten aufgrund ihrer Gewichtung auf der Grundlage einer schriftlichen Vorlage (z.B. 
Thesenpapier, Präsentation o.ä.) und möglichst zwei Prüfer*innen (ähnlich wie bei Abschlusskolloquien) 
erfolgen.

2. Variante: schriftlich
Eine schriftliche Prüfung hat i.d.R. die Form einer Hausarbeit von 15-20 Seiten Text (d.h. ohne Deckblätter, 
Inhalts- und Literaturverzeichnis etc. gezählt) und beinhaltet ein Feedbackgespräch bei der Rückgabe.

3. Variante: kombiniert
Die kombinierte Variante baut auf einem Grundlagenpapier auf, welches die o.g. schriftliche Vorlage ersetzt 
und zur Hälfte in die Bewertung eingeht. Das Grundlagenpapier ist als schriftliche Ausarbeitung 
einschließlich Literaturangaben in Form einer „kleinen“ Hausarbeit von 5-7 Seiten zu verstehen. Es 
entwickelt entsprechend Fragestellungen zu den Modulinhalten und diskutiert sie seminarübergreifend. 
Das Grundlagenpapier geht vorab an die/den Prüfende*n; der mündliche Teil der Prüfung mit verkürzter 
Dauer reflektiert abschließend das Papier.
Insgesamt ist diese Variante als mündliche Prüfung einzuordnen, erfordert jedoch nicht zwei Prüfende.


